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Allgemeine Bedingungen
fur den vorlaufigen Versicherungsschutz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Muinchener

©

mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

Was ist vorlaufig versichert?

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger Versicherungsschutz?
Wann beginnt und endet der vorlaufige Versicherungsschutz?
In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung und wer erhélt die Leistungen

aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz?
Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

§1 Was ist vorléaufig versichert?

@)

)

Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf
die beantragten Leistungen fiir den Todesfall sowie fiir
den Fall der Berufsunfahigkeit, Beeintrdchtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit, soweit eine solche Leistung im Rahmen des be-
antragten Tarifs vorgesehen ist.

Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfahigkeits-Ver-
sicherung (BUV), einer Grundféhigkeits-Versicherung
(GFV), einer Kinderinvaliditats-Versicherung (KIV) oder-
einer Pflegerentenversicherung (PRV), den Einschluss
einer Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZV),
einer Grundfahigkeits-Zusatzversicherung (GFzZV) oder
einer Kinderinvaliditats-Zusatzversicherung (KIZ) beantragt
und tritt eine Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit im Sinne unserer jeweils mal3gebenden Versiche-
rungsbedingungen wahrend der Dauer des vorlaufigen
Versicherungsschutzes ein, erbringen wir die beantrag-
ten Leistungen nur, wenn

a) die Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von korperli-
chen Fahigkeiten, Invaliditdt oder Pflegebedirftigkeit
durch einen Unfall, den die zu versichernde Person
erleidet, verursacht wird, der wahrend der Dauer des
vorlaufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist,
und uns die Berufsunféhigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebe-
durftigkeit innerhalb von drei Monaten nach dem er-
littenen Unfall in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) angezeigt worden ist. Ein Unfall liegt vor,
wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von
auBen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung er-
leidet. Nicht als Unfélle gelten Schlaganfalle und sol-
che Krampfanfélle, die den ganzen Kdorper der versi-
cherten Person ergreifen, sowie Gesundheitsschadi-
gungen durch medizinische Heilmanahmen und
Operationen. Ausgeschlossen sind Unfélle infolge
von Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, und zwar
auch dann, wenn sie durch Trunkenheit verursacht
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worden sind, sowie Unfélle bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen es
auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit an-
kommt, und den dazugehdrigen Ubungsfahrten.

b) der Vertrag, gegebenenfalls einschlie3lich einer Zu-
satzversicherung, zustande gekommen ist und zum
Zeitpunkt der Anzeige der Berufsunfahigkeit, Beein-
trachtigung einer korperlichen Fahigkeit, Invaliditat
oder Pflegebedurftigkeit noch besteht. In jedem Fall
enden die Leistungen spatestens mit dem Ablauf der
fur den beantragten Versicherungsvertrag vereinbar-
ten Leistungsdauer.

Fur unsere Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versi-
cherungsschutzes gelten einschlieilich eines eventuel-
len Kundenbonus sowie einer eventuellen Bonusrente
aus der Uberschussbeteiligung folgende Begrenzungen,
auch wenn Sie héhere Leistungen beantragt haben oder
wenn mehrere Antréage auf das Leben derselben Person
bei uns gestellt worden sind:

a) Als Todesfall-Leistung zahlen wir héchstens 150.000 €.

b) Die Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Be-
eintrdchtigung einer koérperlichen Fahigkeit gilt
hdéchstens fir einen anfanglichen jahrlichen Beitrag
von 6.000 €; sind Versicherungsleistungen fiir einen
héheren Beitrag beantragt, ist von lhnen der Uber-
steigende Beitragsteil zu entrichten. Beitragsfreie Er-
héhungen der Versicherungsleistungen im Rahmen
des Dynamikplans als zuséatzliche Leistung des
BU(Z)V-Tarifs | oder W bzw. des GF(Z)V-Tarifs G
sind auf einen jahrlichen Dynamik-Prozentsatz von
6 % begrenzt.

c) Die monatliche Berufsunfahigkeits-, Grundféhigkeits-,
Invaliditats- oder Pflegerente betragt hochstens
1.500 €.
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Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz?

Voraussetzung fur den vorlaufigen Versicherungsschutz
ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spéter als
zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags
liegt;

b) uns ein SEPA-Lastschriftmandat zum Beitragseinzug
erteilt worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhén-
gig gemacht haben;

d) lhr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen
und Bedingungen abweicht;

e) die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des
Antrags das 15. Lebensjahr (bei der Kinderinvalidi-
tats-Versicherung oder Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung den 4. Lebensmonat) bereits vollendet und
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

f) der Versicherungsnehmer und die zu versichernde
Person ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben.

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versiche-
rungsschutz?

Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorlaufige
Versicherungsschutz, wenn

a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-
cherung begonnen hat;

b) Sie lhren Antrag angefochten oder zurlickgenommen
haben;

c) Sie von lhrem Widerrufsrecht nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben;

d) Sie einer lhnen geméaR § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
Ihrem Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von lhnen zu vertre-
tenden Griinden nicht moglich war oder dem Einzug
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz tritt rickwirkend au-
Rer Kraft, wenn

a) der Einzug des Erstbeitrags nicht méglich war und
der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder

b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-
chen hat.

Jede Vertragspartei kann den Vertrag tber den vorlaufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist
kindigen. Unsere Kiundigungserklarung wird jedoch erst
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen
wirksam.

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungs-
schutz ausgeschlossen?

Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fir Versiche-
rungsfalle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen die versicherte Person vor
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese
im Antrag angegeben wurden. Dies gilt nicht fur Um-
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sténde, die fur den Eintritt des Versicherungsfalls nur
miturséchlich geworden sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung der versicherten Person
oder wenn der Versicherungsfall aus einer beantragten
Berufsunféhigkeits-Versicherung, Grundfahigkeits-Versi-
cherung, Kinderinvaliditéts-Versicherung oder Pflegeren-
tenversicherung oder einer mitbeantragten Berufsunfa-
higkeits-, Grundfahigkeits-, Kinderinvaliditats- oder Pfle-
gerenten-Zusatzversicherung durch absichtliche Herbei-
fihrung des Unfalls im Sinne von § 1 Abs. 2 a), absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung ver-
ursacht ist, besteht kein vorlaufiger Versicherungs-
schutz. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass die-
se Handlungen in einem Zustand krankhafter Stérung
der Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich die ver-
sicherte Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir
eine fur den Todesfall nach § 1 versicherte Leistung er-
bringen.

Weitere Einschrankungen und Ausschliisse sind verein-
bart mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) fur den beantragten Versicherungsvertrag und
— beim VERMOGENSAUFBAU & SICHERHEITSPLAN —
den jeweiligen Tarifbestimmungen der Komponenten zur
Risikoabsicherung, sowie gegebenenfalls den Besonde-
ren Bedingungen flir eine mitbeantragte Zusatzversiche-
rung (siehe § 6 Abs. 1).

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Fur den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber
Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt
entspricht dem Beitrag fUr eine Versicherungsperiode.
Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige
Beitrag, ansonsten der Beitrag entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise. Wir berechnen lhnen jedoch
nicht mehr als den Tarifbeitrag fir die Hochstbetrage
gemar § 1 Abs. 3. Bereits gezahlte Beitrdge rechnen wir
an.

Wie ist das Verhéltnis zur beantragten Versicherung
und wer erhélt die Leistungen aus dem vorlaufigen
Versicherungsschutz?

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, finden auf den vorlaufigen Versicherungsschutz die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) fir den
beantragten Versicherungsvertrag und — beim VER-
MOGENSAUFBAU & SICHERHEITSPLAN — die jeweili-
gen Tarifbestimmungen der Komponenten zur Risikoab-
sicherung, sowie gegebenenfalls die Besonderen Bedin-
gungen fir eine mitbeantragte Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung (BUZVB), Grundfahigkeits-Zusatz-
versicherung (GFzZVB), Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung (KIZB) oder Todesfall-Zusatzversicherung
(TZvB) Anwendung. Dies gilt insbesondere fiir die dort
enthaltenen Einschrankungen und Ausschlusse (siehe
8 4 Abs. 3). Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch
nicht — mit Ausnahme eines eventuellen Kundenbonus
oder einer eventuellen Bonusrente aus der Uberschuss-
beteiligung.

Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt
dieses auch fur die Leistungen aus dem vorlaufigen Ver-
sicherungsschutz.

Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

Der Tod der versicherten Person ist uns unverzuglich —
moglichst innerhalb von 48 Stunden — mitzuteilen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur die Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; fur unser Vertragsverhaltnis gelten die nach-
folgenden Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis

Leistung

Welche Leistungen erbringen wir?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten bei der Risiko-Lebensversicherung?
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg
oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung?
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

Wer erhalt die Leistung?

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Unter welchen Voraussetzungen kdnnen Sie die Risiko-Lebensversicherung nach
Tarif RN1 in eine Risiko-Lebensversicherung mit konstanten Beitrégen umtauschen?
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Beitrag
Was mussen Sie bei der Beitragszahlung beachten? §12
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kindigung und Beitragsfreistellung
Wann kénnen Sie Ihren Vertrag ganz oder teilweise kiindigen oder beitragsfrei stellen? §14
Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und lhres Namens? § 16
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? §17
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §18
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? §19
Kdénnen Steuern und o6ffentliche Abgaben anfallen? § 20
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? § 21
Wo ist der Gerichtsstand? § 22
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Welche Leistungen erbringen wir?

Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme, wenn
die versicherte Person wahrend der Versicherungsdauer
stirbt.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?
Worauf basiert die Uberschussbeteiligung?

Sie erhalten gem&B § 153 des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) in der jeweils geltenden Fassung eine
Uberschussbeteiligung. Die Uberschiisse ermitteln wir
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und
stellen sie jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlus-
ses fest. Bei dieser Versicherung fallt keine Beteiligung
an den Bewertungsreserven an. Der Jahresabschluss
wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprifer gepruft
und ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen. Nachfol-
gend erlautern wir lhnen,

o wie wir die Uberschussbeteiligung fiir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Ab-
satz 2),

e wie die Uberschussbeteiligung Ihres konkreten Ver-
trags erfolgt (Absatz 3),

e wie die Uberschussanteile ermittelt und verwendet
werden (Absatz 4),

e warum wir die Héhe der Uberschussbeteiligung nicht
garantieren kénnen (Absatz 5).

Wie ermitteln wir die Uberschussbeteiligung fiir die
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?

Dazu erklaren wir lhnen

e aus welchen Quellen die Uberschiisse stammen (a)
und,

e wie wir mit diesen Uberschiissen verfahren (b).

Anspriche auf eine bestimmte H6he der Beteiligung |h-
res Vertrages an den Uberschlssen ergeben sich hie-
raus noch nicht.

Uberschiisse kdnnen aus zwei verschiedenen Quellen
entstehen:

e dem Risikoergebnis (aa) und

e dem Ubrigen Ergebnis (bb).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit an diesen Uberschiissen; dabei beachten wir
die Verordnung Uber die Mindestbeitragsriickerstattung

in der Lebensversicherung (Mindestzufiihrungsverord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung.

(aa) Risikoergebnis

In der Risikolebensversicherung hangt die Hohe der
Uberschlsse vor allem von _der Anzahl der eingetrete-
nen Versicherungsfalle ab. Uberschiisse entstehen ins-
besondere, wenn die Sterblichkeit niedriger ist als bei
der Tarifkalkulation zugrunde gelegt. In diesem Fall
mussen wir weniger Leistungen fir Todesfalle als ur-
spriinglich angenommen zahlen und kénnen daher die
Versicherungsnehmer an dem entstehenden Risikoer-
gebnis beteiligen. An diesen Uberschiissen werden die
Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der
Mindestzufiihrungsverordnung grundsatzlich zu mindes-
tens 90 % beteiligt.

(bb) Ubriges Ergebnis

Am Ubrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer
nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungs-
verordnung grundsétzlich zu mindestens 50 % beteiligt.
Uberschisse aus dem Ubrigen Ergebnis kénnen bei-
spielsweise entstehen, wenn

o die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation
angenommen,

e wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungs-
geschéaft haben, z. B. Ertrage aus Dienstleistungen,
die wir fir andere Unternehmen erbringen.

b) Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Uber-

®)

(4)
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schiisse filhren wir der Rickstellung fiir Beitragsriicker-
stattung (RfB) zu, soweit sie nicht unmittelbar den tber-
schussberechtigten  Versicherungsvertragen  gutge-
schrieben werden (Direktgutschrift). Die RfB dient dazu,
Schwankungen der Uberschiisse auszugleichen. Sie
darf grundsatzlich nur fur die Uberschussbetelllgung der
Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in Aus-
nahmefallen und mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde
kénnen wir hiervon nach § 140 Abs. 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dirfen
wir, soweit die RfB nicht auf bereits festgelegte Uber-
schussanteile entfallt. Nach der derzeitigen Fassung des
§ 140 Abs. 1 VAG kdénnen wir im Interesse der Versiche-
rungsnehmer die RfB heranziehen, um

e einen drohenden Notstand abzuwehren, oder

e unvorhersehbare Verluste aus den Uberschussbe-
rechtigten Vertrdgen auszugleichen, die auf allge-
meine Anderungen der Verhaltnisse zurtckzufihren
sind, oder

e eine Deckungsrickstellung zu bilden, wenn die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorherseh-
baren und nicht nur voribergehenden Anderung der
Verhaltnisse angepasst werden missen.

Wenn wir die RfB zum Verlustausgleich oder zur Bildung
einer Deckungsruckstellung heranziehen, belasten wir
die Versichertenbesténde verursachungsorientiert.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung Ihres Ver-
trags?

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Risiko-Le-
bensversicherungen, Berufsunfahigkeits- sowie Grundfa-
higkeits-Versicherungen und Rentenversicherungen) zu
Bestandsgruppen zusammengefasst. Innerhalb der Be-
standsgruppen bilden wir Gewinnverbande, um die Un-
terschiede bei den versicherten Risiken zu bericksichti-
gen. Die Uberschisse verteilen wir auf die einzelnen
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande nach einem
verursachungsorientierten Verfahren, und zwar in dem
Mal, wie die Bestandsgruppen bzw Gewinnverbande
zur Entstehung von Uberschlssen beigetragen haben.
Hat ein Gewinnverband nicht zur Entstehung von Uber-
schissen beigetragen, bekommt er keine Uberschisse
zugewiesen. |hr Versicherungsvertrag erhélt Anteile an
den Uberschissen desjenigen Gewinnverbandes, der in
Ihrem Versicherungsschein genannt ist. Die Mittel fir die
Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung
entnommen. Die H6he der Uberschussanteilsatze legen
wir jedes Jahr fest. Wir verdffentlichen die Uberschuss-
anteilsatze in unserem Geschéftsbericht. Diesen kdnnen
Sie bei uns anfordern. Sie finden ihn auch auf unserer
Internetseite: www.amv.de.

Wie werden die Uberschussanteile ermittelt und
verwendet?

Die Uberschussbeteiligung setzt mit dem Beginn der
Versicherung ein. Die laufenden Uberschussanteile
rechnen wir auf lhre Beitragszahlungen an, so dass Sie
statt des Tarifbeitrags nur einen grundsatzlich niedrige-
ren Zahlbeitrag zu entrichten haben. Diese Leistung aus
der Uberschussbeteiligung wird im Verhaltnis zum jewei-
ligen Tarifbeitrag bemessen.

Warum kénnen wir die Hohe der Uberschussbeteili-
gung nicht garantieren?

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor
ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos und

AVB RIS RN1 (01.19) / 2



§3

(1

)

der Kosten. Die Hohe der kiinftigen Uberschussbeteili-
gung kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch
null Euro betragen.

Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten bei der
Risiko-Lebensversicherung?

Die Risiko-Lebensversicherung haben Sie entweder als
Rauchertarif oder als Nichtrauchertarif abgeschlossen.
Der Beitrag richtet sich nach der Einordnung der versi-
cherten Person als Raucher oder als Nichtraucher.

Ist fur lhre Versicherung ein Nichtrauchertarif vereinbart,
gelten folgende Regeln:

a) Begriff des Nichtrauchers

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwolf Monaten
vor Antragstellung keine Zigaretten, Zigarren, Zigaril-
los oder Pfeife geraucht hat und keine elektrischen
Zigaretten, elektrischen Zigarren, elektrischen Ziga-
rillos oder elektrischen Pfeifen benutzt hat.

b) Vorvertragliche Anzeigepflicht

Bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklarung sind Sie ver-
pflichtet, auf unsere Fragen in Textform uns wahr-
heitsgemal und vollstandig anzuzeigen, ob Sie kein
Nichtraucher im Sinne von Absatz 2a, also Raucher
sind. Soll eine andere Person versichert werden, ist
auch diese — neben Ihnen — fur die wahrheitsgema-
Re Anzeige verantwortlich. Zu den Rechtsfolgen ei-
ner Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
siehe § 7.

c) Gefahrerh6hung nach Abgabe lhrer Vertragserkla-
rung

Eine Gefahrerh6hung liegt vor, wenn die versicherte
Person nach Abgabe der Vertragserklarung, vor Ab-
lauf von finf Jahren seit Vertragsschluss, Raucher
geworden ist, also eine Zigarette, Zigarre, Pfeife oder
ein Zigarillo geraucht hat oder eine elektrische Ziga-
rette, elektrische Zigarre, elektrische Pfeife oder ein
elektrisches Zigarillo benutzt hat. Wir tGbernehmen
den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie nach Abgabe der Vertragserklarung ohne unsere
Einwilligung keine Gefahrerhdhung vornehmen oder
deren Vornahme gestatten. Ist das Leben einer an-
deren Person versichert, so ist auch diese — neben
lhnen — dafir verantwortlich, dass nach Abgabe der
Vertragserklarung keine Gefahrerh6hung vorge-
nommen wird.

Nimmt die versicherte Person nach Abgabe der Ver-
tragserklarung, vor Ablauf von finf Jahren seit Ver-
tragsschluss, dennoch eine Gefahrerhdhung vor,
sind sowohl Sie als auch die versicherte Person ver-
pflichtet, uns diese Gefahrerhéhung unverziiglich
(d. h. ohne schuldhaftes Zogern) anzuzeigen.

d) Rechtsfolgen einer Gefahrerhéhung
Beitragsanpassung bei Gefahrerh6hung

Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den
Vertrag wegen einer Gefahrerhéhung zu kiindigen
oder die erhdhte Gefahr vom Versicherungsschutz
auszuschlielen. Wird eine Gefahrerhéhung gemaf
Absatz 2c vorgenommen, kénnen wir riickwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen unseren
Geschaftsgrundsatzen entsprechenden héheren Bei-
trag verlangen. Eine aus der Gefahrerhéhung be-
griindete Beitragserhdhung ist jedoch ausgeschlos-
sen, wenn Sie uns nachweisen, dass die Vornahme
der Gefahrerh6hung unverschuldet erfolgt ist.

Wenn Sie oder eine versicherte Person eine Gefahr-
erhdhung entsprechend Absatz 2c nachtraglich er-
kennen und uns dies nicht angezeigt wird, kénnen
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wir die vorgenannte Beitragserhdhung auch dann
vornehmen, wenn die Gefahrerh6hung unverschul-
det ist.

Unser Recht zur Beitragsanpassung erlischt, wenn
wir es nicht innerhalb eines Monats ab dem Zeit-
punkt geltend machen, zu dem wir von der Gefahr-
erhéhung Kenntnis erlangen.

Eine Beitragserh6hung wegen Gefahrerh6hung hat
keine Auswirkungen auf die HOhe der versicherten
Leistung. Falls wir den Beitrag wegen Gefahrerho-
hung um mehr als 10 % erhéhen, kénnen Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung unserer Beitragserhdéhung fristlos kundi-
gen. Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mittei-
lung hinweisen.

Leistungsminderung bei Gefahrerh6hung

Wurde vor Ablauf von funf Jahren seit Vertrags-
schluss eine Gefahrerhéhung ohne unsere Einwilli-
gung vorsatzlich vorgenommen und wurde uns dies
nicht unverziiglich (d. h. ohne schuldhaftes Zdgern)
mitgeteilt, beschrankt sich die versicherte Leistung
bei Tod der versicherten Person auf ein Drittel der
vereinbarten Versicherungssumme Die Verringerung
unserer Leistungspflicht gilt nicht, wenn die Gefah-
rerh6hung nicht ursachlich fir den Eintritt des Versi-
cherungsfalles war. Wir werden uns im Fall der Ge-
fahrerhéhung nicht auf die Leistungsverringerung be-
rufen, wenn zwischen Gefahrerhéhung und Eintritt
des Versicherungsfalles mehr als zehn Jahre ver-
gangen sind.

Ist der Rauchertarif vereinbart und sollte die versicherte
Person nach Vertragsschluss Nichtraucher geworden
sein, sind wir auf Ihren Wunsch hin bereit, nach ergan-
zender Risikoeinschatzung den Wechsel in eine Risiko-
Lebensversicherung nach Nichtrauchertarif zu prufen.
Als Nichtraucher gilt die versicherte Person dabei, wenn
sie in den letzten zwolf Monaten vor dem Wunsch eines
Tarifwechsels die Kriterien flir einen Nichtraucher erfiillt
hat, die wir nach Absatz 2a bei Antragstellung zugrunde
legen, und sie beabsichtigt, auch in Zukunft Nichtraucher
zu bleiben.

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag
mit uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unse-
re Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen (siehe § 12 Abs. 2 und § 13).

Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen,
Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von
ABC-Waffen/-Stoffen?

Grundsétzlich leisten wir unabhangig davon, auf welcher
Ursache der Versicherungsfall beruht. Wir leisten auch
dann, wenn die versicherte Person in Ausiibung des Po-
lizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren Unruhen ge-
storben ist.

Stirbt die versicherte Person in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen
entfallt unsere Leistungsverpflichtung, da auch ein
Rickkaufswert nicht anfallt (siehe § 14 Abs. 2). Unsere
Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn die versicherte
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie
wahrend eines Aufenthaltes auflerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht
aktiv beteiligt war. Unsere Leistungspflicht bleibt insbe-
sondere dann bestehen, wenn der Tod wahrend eines
Aufenthaltes auRerhalb der territorialen Grenzen der
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NATO-Mitgliedstaaten verursacht wurde und die versi-
cherte Person als Mitglied der deutschen Bundeswehr,
Polizei oder Bundespolizei mit Mandat der NATO oder
UNO an der Erbringung humanitarer Hilfeleistungen o-
der an friedenssichernden MaRRnahmen teilgenommen
hat.

In folgenden Fallen entfallt eine Leistung: Die versicherte
Person stirbt in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang mit

e dem vorsétzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder

e dem vorsatzlichen Einsatz oder der vorsatzlichen
Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder
chemischen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf ge-
richtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Per-
sonen zu gefédhrden. Unsere Leistungen entfallen nicht,
wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen
stirbt, denen sie wahrend eines Aufenthaltes auf3erhalb
der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an de-
nen sie nicht aktiv beteiligt war.

Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

Bei vorsatzlicher Selbsttétung der versicherten Person
leisten wir, wenn seit Abschluss des Versicherungsver-
trags drei Jahre vergangen sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttdtung der versicherten Person
vor Ablauf der Dreijahresfrist besteht kein Versiche-
rungsschutz. Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung
frei; auch ein Rickkaufwert fallt nicht an (siehe § 14
Abs. 2). Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die
versicherte Person in einem die freie Willensbestimmung
ausschlielenden Zustand krankhafter Stérung der Geis-
testatigkeit selbst getdtet hat, besteht Versicherungs-
schutz.

Wenn unsere Leistungspflicht durch eine Anderung des
Vertrages erweitert wird, beginnt die Dreijahresfrist be-
zuglich des geanderten Teils neu.

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht,
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung ver-
pflichtet, alle lThnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stande, nach denen wir in Textform (z. B. Papierform
oder E-Mail) gefragt haben, wahrheitsgemal und voll-
sténdig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstande,
die fir unsere Entscheidung, den Vertrag Uberhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schliefRen, erheblich
sind. Diese Anzeigepflicht gilt auch fir Fragen nach ge-
fahrerheblichen Umstanden, die wir lhnen nach lhrer
Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, in Text-
form stellen.

Soll das Leben einer anderen Person versichert werden,
ist auch diese — neben Ihnen —zu wahrheitsgemafer und
vollstandiger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheb-
lichen Umstanden fir Sie beantwortet und wenn diese
Person den gefahrerheblichen Umstand kennt oder arg-
listig handelt, werden Sie behandelt, als hatten Sie
selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehandelt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraus-
setzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

e vom Vertrag zurlcktreten,

®)
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e den Vertrag kindigen,
e den Vertrag andern oder

e den Vertrag wegen arglistiger Taduschung anfechten
kénnen.

Ricktritt

Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird,
kénnen wir vom Vertrag zurlcktreten. Das Rucktritts-
recht besteht nicht, wenn weder eine vorsatzliche noch
eine grob fahrlassige Anzeigepflichtverletzung vorliegt.
Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlassig verletzt
wird, haben wir trotzdem kein Ricktrittsrecht, falls wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstande geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurucktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgen-
der Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung
der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerhebli-
chen Umstand, der

e weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles

e noch fir die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht

ursachlich war.

Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch auch im vorste-
hend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig
verletzt worden ist.

Wenn der Vertrag durch Rucktritt aufgehoben wird, en-
det der Vertrag ohne Anspriiche, da auch ein Rick-
kaufswert nicht anféllt (siehe § 14 Abs. 2).Die Rickzah-
lung der Beitrdge kdnnen Sie nicht verlangen.

Kundigung

Wenn unser Ricktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die
Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig erfolgt ist, kbnnen wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstande geschlossen hatten.

Wenn wir den Vertrag kindigen, erlischt der Vertrag oh-
ne Anspriiche.

Vertragsanderung

Kénnen wir nicht zurlicktreten oder kindigen, weil wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstande geschlossen hatten (Ab-
satz 5 Satz 3 und Absatz 9), werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rickwirkend Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab
der laufenden Versicherungsperiode (siehe § 12 Abs. 2)
Vertragsbestandteil.

Sie kénnen den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem Sie unsere Mitteilung Uber die Vertragsanderung
erhalten haben, fristlos kiindigen, wenn

e wirim Rahmen einer Vertragsanderung den Beitrag
um mehr als 10 % erhéhen oder

e wir die Gefahrabsicherung fiir einen nicht angezeig-
ten Umstand ausschlieRen.
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Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung Uber
die Vertragsanderung hinweisen.

Voraussetzungen fur die Austibung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung oder zur
Vertragsdnderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Wir haben kein Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung, wenn wir den nicht angezeigten
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Ferner verzichten wir auf unser Ruicktritts-, Kiindigungs-
und Vertragsanderungsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass die falschen oder unvollstdndigen Angaben
nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn uns bei SchlieBung des Ver-
trags ein fir die Ubernahme der Gefahr erheblicher Um-
stand nicht angezeigt worden ist, weil er Ihnen und der
versicherten Person nicht bekannt war. In diesen Fallen
wird der Vertrag unverandert fortgefuhrt.

Wir kénnen unsere Rechte zum Riucktritt, zur Kiindigung
oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Bei Ausibung unserer Rechte missen wir die
Umstande angeben, auf die wir unsere Erklarung stit-
zen. Zur Begrindung kdnnen wir nachtraglich weitere
Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1
nicht verstrichen ist.

Nach Ablauf von fiinf Jahren seit Vertragsschluss erlo-
schen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung. Ist der Versicherungsfall vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten, kénnen wir die Rechte auch
nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeige-
pflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt worden, betragt
die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kénnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere
Entscheidung zur Annahme des Vertrags durch unrichti-
ge oder unvollstdndige Angaben bewusst und gewollt
beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der
versicherten Person, kénnen wir lhnen gegeniiber die
Anfechtung erklaren, auch wenn Sie von der Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hat-
ten. Absatz 7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung des Ver-
trags

Die Absatze 1 bis 17 gelten entsprechend, wenn der
Versicherungsschutz nachtraglich erweitert oder wieder-
hergestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprifung
vorgenommen wird. Die Fristen nach Absatz 16 begin-
nen mit der Anderung oder Wiederherstellung des Ver-
trags beziiglich des geanderten oder wiederhergestellten
Teils neu.

Erklarungsempfanger

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung, zur Ver-
tragsdnderung sowie zur Anfechtung tben wir durch ei-
ne schriftliche Erklarung aus, die wir lhnen gegeniiber
abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Be-
vollmé&chtigten benannt haben, gilt nach lhrem Tod ein
Bezugsberechtigter als bevollméachtigt, diese Erklarung
entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vor-
handen oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
kénnen wir den Inhaber des Versicherungsscheins als
bevollmachtigt ansehen, die Erklarung entgegenzuneh-
men.
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Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt
wird?

Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, kén-
nen wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein
sowie die Auskunft nach § 17 vorgelegt werden.

Der Tod der versicherten Person muss uns unverziglich
(d. h. ohne schuldhaftes Zégern) mitgeteilt werden. Au-
Rerdem mussen uns vorgelegt werden

e eine amtliche Sterbeurkunde mit Angabe von Alter
und Geburtsort,

e eine ausfihrliche arztliche oder amtliche Bescheini-
gung Uber die Todesursache. Aus der Bescheinigung
mussen sich Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der versicherten Person geflhrt hat, erge-
ben.

Wir kénnen weitere Nachweise und Auskiinfte verlangen
und erforderliche Erhebungen selbst anstellen, wie bei-
spielsweise zum Rauchverhalten, wenn dies erforderlich
ist, um unsere Leistungspflicht zu klaren. Die Kosten
hierfir muss diejenige Person tragen, die die Leistung
beansprucht.

Unsere Leistungen werden fallig, nachdem wir die Erhe-
bungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Absatzen 1
bis 3 genannten Pflichten nicht erfillt wird, kann dies zur
Folge haben, dass wir nicht feststellen kdnnen, ob oder
in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine sol-
che Pflichtverletzung kann somit dazu flihren, dass un-
sere Leistung nicht fallig wird.

Bei Uberweisung von Leistungen in Lander auRerhalb
des Europaischen Wirtschaftsraumes tragt die emp-
fangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

Wer erhalt die Leistung?
Leistungsempféanger

Als unser Versicherungsnehmer kénnen Sie bestimmen,
wer die Leistung erhalt. Wenn Sie keine Bestimmung
treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

Sie kdnnen uns widerruflich oder unwiderruflich eine an-
dere Person benennen, die die Leistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter). Wenn Sie ein Bezugsrecht wider-
ruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das
Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls. Deshalb kdnnen Sie lhre Bestimmung bis
zum Eintritt des Versicherungsfalls jederzeit widerrufen.
Sie kénnen ausdriicklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die
Leistung erhélt. Sobald uns Ihre Erklarung zugegangen
ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung
des unwiderruflich Bezugsberechtigten geandert wer-
den.

Abtretung und Verpfandung

Sie kdnnen das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt
des Versicherungsfalls grundsatzlich ganz oder teilweise
an Dritte abtreten und verpfanden, soweit derartige Ver-
figungen rechtlich moglich sind.

Anzeige

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechts
(Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfandung
(Absatz 3) sind uns gegenuber nur und erst dann wirk-
sam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Text-
form (z. B. Papierform oder E-Mail) angezeigt worden
sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als
unser Versicherungsnehmer. Es kdnnen aber auch an-
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dere Personen sein, sofern Sie zuvor Verfiigungen (z. B.
unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Ver-
pfandung) getroffen haben.

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Wir Ubermitteln lhnen den Versicherungsschein in Pa-
pierform. Damit liegt dann eine Urkunde vor.

Den Inhaber der Urkunde kénnen wir als berechtigt an-
sehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfiigen,
insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir
kénnen aber verlangen, dass uns der Inhaber der Ur-
kunde seine Berechtigung nachweist.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die
Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1 in eine
Risiko-Lebensversicherung mit konstanten Beitra-
gen umtauschen?

Eine Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1 kénnen
Sie jederzeit vor Ablauf der Versicherungsdauer in eine
andere Risiko-Lebensversicherung mit konstanten Bei-
tragen auf das Leben der versicherten Person mit glei-
cher oder geringerer Todesfall-Leistung umtauschen.
Entscheidend ist die jeweilige Todesfall-Leistung zum
Umtauschzeitpunkt. Zum Abschluss dieser neuen Risko-
Lebensversicherung prifen wir nicht erneut den
Gesundheitszustand der versicherten Person. Hier legen
wir vielmehr die Erkenntnisse aus der Gesundheits-
prifung vor Abschluss dieser Risiko-Lebens-
versicherung nach Tarif RN1 zugrunde.

Daruber hinaus darf die Versicherungsdauer der neuen
Versicherung nicht Uber den bislang vereinbarten Ab-
lauftermin der bisherigen Versicherung hinausgehen.
Mafigebend sind die zum Umtauschzeitpunkt fiir Neuab-
schlisse geltenden Tarife der Risiko-Lebensversiche-
rung einschlief3lich der Versicherungsbedingungen, wo-
bei jegliche Mdglichkeiten zur Erhéhung der Versiche-
rungsleistungen ohne Gesundheitspriifung ausgeschlos-
sen werden. Dazu zahlen der Einschluss eines Dyna-
mikplans, der Einschluss von Zusatzversicherungen so-
wie alle Anpassungsrechte auf Erhéhung des Versiche-
rungsschutzes bei bestimmten Anlassen. Diese Mdglich-
keiten zur Erhéhung der Versicherungsleistungen
kénnen nur mit einer erneuten Gesundheitspriifung
eingeschlossen werden.

Was mussen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Zahlungsweise

Die Beitrage zu lhrer Risiko-Lebensversicherung kdnnen
Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljahrlich, halb-
jahrlich oder jahrlich zahlen.

Beitragsfalligkeit

Den ersten Beitrag (Erstbeitrag) missen Sie unverzig-
lich (d. h. ohne schuldhaftes Zdgern) nach Abschluss
des Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Be-
ginn der Versicherung. Alle weiteren Beitrage (Folgebei-
trdge) werden zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fallig. Die Versicherungsperiode umfasst
entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vier-
teljahr, ein halbes Jahr bzw. ein Jahr.

Beitragsverlauf

Kalkulationsmerkmal der Risiko-Lebensversicherung
nach Tarif RN1 ist, dass die Hohe der laufenden Beitra-
ge trotz konstanter Versicherungssumme wahrend der
Versicherungsdauer grundsatzlich fir jedes Versiche-
rungsjahr steigt. Die Beitrdge werden flr jedes Versiche-
rungsjahr in Abhangigkeit von der Sterbewahrscheinlich-
keit des erreichten Alters der versicherten Person ermit-
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telt. Der Beitragsverlauf wurde lhnen bei Antragstellung
mitgeteilt und ist im Versicherungsschein dokumentiert.

Dauer der Beitragszahlung

Laufende Beitrage sind bis zum vereinbarten Ablauf der
Versicherungsdauer zu entrichten, langstens jedoch bis
zum Schluss der Versicherungsperiode, in der die versi-
cherte Person stirbt.

Ubermittlung des Beitrags

Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis
zum Falligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des
Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zah-
lung in folgendem Fall als rechtzeitig:

e Der Beitrag konnte am Falligkeitstag eingezogen
werden und

e Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

Konnten wir den falligen Beitrag ohne |hr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes
Zdgern) nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Ha-
ben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht
eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, kinftig die
Zahlung auferhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen.

Sie mussen die Beitrage auf lhre Gefahr und Ihre Kosten
zahlen.

Verrechnung von Beitragsruckstanden

Bei Falligkeit der Leistung werden wir etwaige Beitrags-
rickstande verrechnen.

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kon-
nen wir — sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht
fristgerecht widerrufen haben und solange die Zahlung
nicht bewirkt ist — vom Versicherungsvertrag zurticktre-
ten. In diesem Fall kénnen wir von lhnen die Kosten fiir
arztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesund-
heitsprifung verlangen. Wir sind nicht zum Rucktritt be-
rechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. Papierform oder E-Mail) oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Un-
sere Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie
uns nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung
nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, kénnen
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wo-
chen betragen.

Fir einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetz-
ten Zahlungsfrist eintritt, entfallt oder vermindert sich der
Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befin-
den. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
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Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist kbnnen wir den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen,
wenn Sie sich noch immer mit den Beitrdgen, Zinsen
oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass
wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfol-
ge hingewiesen haben. Wir kénnen die Kindigung be-
reits mit der Fristsetzung erklaren. Sie wird dann auto-
matisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu die-
sem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug
sind. Auf diese Rechtsfolge missen wir Sie ebenfalls
hinweisen.

Sie kénnen den angeforderten Betrag auch dann noch
nachzahlen, wenn unsere Kiindigung wirksam geworden
ist. Nachzahlen kénnen Sie nur

¢ innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,

e wenn die Kundigung bereits mit der Fristsetzung
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kindi-
gung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Fiir Versi-
cherungsfélle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungs-
frist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

§ 14 Wann kénnen Sie lhren Vertrag ganz oder teilweise

1)

)

3)

(4)

kindigen oder beitragsfrei stellen?
Kiundigung

Sie kénnen lhren Vertrag jederzeit in Textform (z. B. Pa-
pierform oder E-Mail) zum Schluss einer Versicherungs-
periode (siehe § 12 Abs. 2) kiindigen.

Sie kénnen lhren Vertrag auch teilweise kiindigen, wenn
die verbleibende Versicherungssumme mindestens
2.500 € (Mindest-Versicherungssumme) und der ver-
bleibende Tarifbeitrag pro Versicherungsperiode min-
destens 5 € (Mindestbeitrag) betragt.

Rickkaufswert

Ein Ruckkaufswert fallt nicht an, da aus den Beitrdgen
kein Deckungskapital gebildet wird.

Keine Beitragsriickzahlung

Die Riickzahlung der Beitrdge kdnnen Sie nicht verlan-
gen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung
Die Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist

nicht moglich, da kein Rickkaufswert anfallt (siehe Ab-
satz 2), aus dem sie gebildet werden kénnte.

§ 15 Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

(1

)

Mit Threm Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in
Ihrem jeweiligen Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich
um Abschlusskosten sowie (ibrige Kosten. Zu den Ab-
schlusskosten gehoéren insbesondere Abschlussprovisi-
onen fir den Versicherungsvermittler. Auflerdem umfas-
sen die Abschlusskosten die Kosten flir die Antragspri-
fung und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sach-
aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antrags-
bearbeitung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Die
Ubrigen Kosten entfallen auf die laufende Verwaltung.
Die Hohe der einkalkulierten Abschlusskosten sowie der
Ubrigen Kosten (Verwaltungskosten) kénnen Sie dem
Produktinformationsblatt entnehmen.

Alle Kosten werden Uber die gesamte Vertragslaufzeit
verteilt.

8§16

(1

)

@)

(4)

§18
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Was gilt bei einer Anderung Ihrer Postanschrift und
Ihres Namens?

Eine Anderung lhrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verziglich (d. h. ohne schuldhaftes Zbégern) mitteilen.
Anderenfalls kénnen fir Sie Nachteile entstehen. Wir
sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklarung mit
eingeschriebenem Brief an lhre uns zuletzt bekannte
Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklarung
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Brie-
fes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Ver-
trag fur Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und lhre
gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von In-
formationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet
sind, missen Sie uns die hierfir notwendigen Informati-
onen, Daten und Unterlagen

e bei Vertragsabschluss,
e bei Anderung nach Vertragsabschluss

e oder auf Nachfrage

unverzuglich (d. h. ohne schuldhaftes Zégern) zur Ver-
figung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet,
soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben, fiir Datenerhebungen und Meldungen
mafgeblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
beispielsweise Umsténde, die fiir die Beurteilung

o lhrer personlichen steuerlichen Anséassigkeit,

o der steuerlichen Ansassigkeit dritter Personen, die
Rechte an Ihrem Vertrag haben und

e der steuerlichen Ansassigkeit des Leistungsempfan-
gers

maRgebend sein kénnen.

Dazu zahlen insbesondere die deutsche oder auslandi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in
Deutschland geltenden Steuerregelungen kénnen Sie
den Informationen fir den Versicherungsnehmer ent-
nehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfligung
stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetz-
lichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an
die zustandigen in- oder auslandischen Steuerbehdrden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansas-
sigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemafR den Ab-
satzen 1 und 2 kann dazu fithren, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur
die Erfillung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen
Informationen zur Verfligung gestellt haben.

Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich fiir
langere Zeit aulerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, bitten wir Sie, uns eine im Inland ansassige
Person zu benennen, die bevollméachtigt ist, unsere Mit-
teilungen fir Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbe-
vollmachtigter).

AVB RIS RN1 (01.19) /7



8§19

(1
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Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert
in Rechnung?

In folgenden Fallen stellen wir lhnen pauschal zusatzli-
che Kosten gesondert in Rechnung:

e Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen

¢ Ricklaufern im Lastschriftverfahren

e Durchfiihrung von Vertragsanderungen

e Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen
e Anschriftermittlung

e Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins

e Versicherungsnehmerwechsel

§ 8 Abs. 3 bleibt unberihrt.

Die Héhe der Kosten kann sich wahrend der Vertrags-
laufzeit andern. Eine Ubersicht Uber die jeweils aktuellen
Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an
dem bei uns regelmaRig entstehenden Aufwand orien-
tiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemes-
sung zugrunde liegenden Annahmen in lhrem Fall dem
Grunde nach nicht zutreffen, entféllt die Pauschale. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Hohe
nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie ent-
sprechend herabgesetzt.

Konnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen?
Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und

der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie lhren
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt haben. Dies gilt

§21

§22
(1

)

@)
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auch im Falle lhres Umzugs in einen anderen Staat nach
Abschluss lhres Versicherungsvertrags. Wir sind berech-
tigt, Ihnen als Schuldner etwa anfallende Steuern und
Abgaben in vollem Umfang zu belasten.

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Wo ist der Gerichtsstand?

Fir Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht
zustandig, in dessen Bezirk unser Geschaftssitz in
Aachen liegt. Zustandig ist auch das Gericht, in dessen
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohnsitz
haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ih-
res gewohnlichen Aufenthalts maRgeblich. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, ist auch das
Gericht zustandig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder
seine Niederlassung hat.

Klagen aus dem Vertrag gegen Sie missen wir bei dem
Gericht erheben, das fur lhren Wohnsitz zustandig ist.
Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-
wohnlichen Aufenthalts mafgeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht zu-
standig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat.

Verlegen Sie lhren Wohnsitz oder den Ort lhres gewohn-
lichen Aufenthalts in das Ausland, sind fur Klagen aus
dem Vertrag die Gerichte des Staates zustandig, in dem
wir unseren Sitz haben.
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Allgemeine Informationen
1. Werist Ihr Vertragspartner?

Ihr Versicherer ist die AachenMiinchener Lebensversicherung AG
mit Sitz in Aachen, Registergericht Aachen — HR B 722.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Giovanni Liverani

Vorstand: Christoph Schmallenbach (Vorsitzender),
Helmut Gaul, Uli Rothaufe

Hausanschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen

Postanschrift: 52054 Aachen

Internet: www.amv.de

2.  Was ist unsere Hauptgeschéaftstatigkeit, und welche
Aufsichtsbehorde ist fur Ihre Versicherung zustandig?

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fiir Ihre Versicherung zustandige
Aufsichtsbehdrde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

3. Sind Ihre Versicherungsanspriiche abgesichert?

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversiche-
rung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G,
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Siche-
rungsfall wird die Aufsichtsbehérde die Vertrage auf den Si-
cherungsfonds Ubertragen. Durch den Fonds sind die An-
spriche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Ver-
sicherungsvertrag begtnstigter Personen geschitzt. Die
AachenMinchener Lebensversicherung AG gehort dem Si-
cherungsfonds an.

4. Welche Bedingungen gelten fur Ihr Versicherungs-
verhaltnis?

Fur Ihr Versicherungsverhaltnis gelten die in der Anlage zum
Antrag fir eine RisikoPolice SMART (nachfolgend ,Antrag”
genannt) genannten Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fir die Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1. Das Be-
dingungswerk, das wir fiur Sie auf einer CD gespeichert ha-
ben, wird lhnen vor Antragstellung ausgehandigt.

5.  Welche Versicherungsleistung sichern wir lhnen zu,
in welcher Hohe ist sie garantiert und wann wird sie
fallig?

Art und Félligkeit unserer Versicherungsleistung haben wir in
den fir lhren Vertrag maflgebenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu lhrer Versicherung und
die weiteren flr Ihren Vertrag maRgeblichen Daten kénnen
Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche
Leistung fur die gesamte Vertragsdauer garantiert ist. Hierzu
gehdrt insbesondere die wahrend der Versicherungsdauer
versicherte Summe, die wir zahlen, wenn die versicherte Per-
son verstirbt.

Durch die Uberschussbeteiligung kénnen sich die von Ihnen
zu zahlenden Beitrage ermaRigen. Die Héhe der Uberschuss-
zuteilungen kann von uns vorab aber nicht angegeben wer-
den, da sie von der zukiinftigen Uberschussentwicklung unse-
res Unternehmens abhangen.

6. Wie hoch ist der Beitrag zu lhrer Versicherung, und
fallen fur Sie zusétzliche Kosten an?

Im Antrag nennen wir den in den jeweiligen Jahren geltenden
tariflichen Beitrag zu lhrer Versicherung. Da wir die Uber-
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schussanteile auf den jeweiligen tariflichen Beitrag anrech-
nen, geben wir dariiber hinaus auch beispielhaft den in den
jeweiligen Jahren zu zahlenden, reduzierten Beitrag an, des-
sen HOhe aber nicht garantiert ist. Zusatzliche Kosten entste-
hen lhnen nicht.

7. Was mussen Sie Uber die Beitragszahlung wissen?

Vereinbarungsgemafly zahlen Sie lhren Beitrag monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bis zum Ablauf der
Versicherungsdauer, jedoch langstens bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der die versicherte Person stirbt.

Ihr Erstbeitrag wird sofort nach Abschluss Ihres Versiche-
rungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Bei-
trage sind zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode zu
zahlen.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bu-
chen wir die Beitrage von dem uns angegebenen Konto ab.

8. Wann beginnen lhre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wah-
rend der wir Ihren Antrag annehmen kénnen?

Den Beginn lhrer Versicherung finden Sie im Antrag.

lhr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, friihestens jedoch zu dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundséatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir Ihren Erstbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fur die Beitrage
erteilt haben, gilt |hr Erstbeitrag zum Falligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum
Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist.
Uber den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem
Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbu-
chungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Erstbeitrag als nicht
gezahilt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erstbeitrags

Zahlen Sie Ihren Erstbeitrag nicht rechtzeitig, beginnt unsere
Leistungspflicht friihestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den
Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt ein Versiche-
rungsfall eintreten sollte, haben Sie keinen Anspruch auf un-
sere Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
uns nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszah-
lung nicht zu vertreten haben.

Sollten Sie |hren Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlcktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist allerdings aus-
geschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fur lhren Antrag

lhren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunter-
zeichnung, jedoch nicht vor dem Tag einer eventuell erforder-
lichen arztlichen Untersuchung.

9. Kdnnen Sie Ihre Vertragserklarung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen?

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Ver-
sicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die
vorliegenden Informationen fiir den Versicherungsnehmer, die
Belehrung Uiber das Widerrufsrecht und die Folgen eines Wi-
derrufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten
haben. Um die Frist zu wahren, genigt es, wenn Sie |hren

IVN RIS RN1 (04.19) / 2



Widerruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an
die AachenMinchener Lebensversicherung AG, Sachsen-
ring 91, 50677 Koln bzw. — bei einem Widerruf per Fax — an
die Telefax-Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an |h-
ren Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Ihnen zu die-
sem Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben,
endet dieser. Den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfallt, kbnnen wir einbehalten (pro
Tag 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags). Dies gilt
jedoch nur, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie
eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versi-
cherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten
wir lhnen lhren gesamten Beitrag. Wir zahlen den |hnen je-
weils zustehenden Betrag unverziglich, spatestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs.

10. Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag?

Ihre Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1 endet zum
vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer oder wenn die
versicherte Person stirbt.

11. Koénnen Sie lhren Versicherungsvertrag vorzeitig
beenden oder im Falle einer laufenden Beitragszah-
lung diese vorzeitig einstellen?

Sie kdnnen lhren Versicherungsvertrag ganz oder teilweise
kiindigen; die mafRgeblichen Termine hierzu finden Sie in dem
zugehdrigen Paragrafen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen. Fur den Fall einer teilweisen Kindigung nennen
wir dort auch die Mindestbetrage, welche die verbleibenden
Leistungen und Beitrage noch erreichen missen.

Die Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist nicht
maoglich.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kiindigung lhrer Versiche-
rung fir Sie mit Nachteilen verbunden sein kann. Ein Riick-
kaufswert fallt nicht an (siehe Nr. 17).

12. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag
anwendbar, und welches Gericht ist flir eventuelle
Klagen aus dem Vertrag zustéandig?

Auf |hren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zusténdig ist, falls Sie oder wir eine Kla-
ge aus dem Versicherungsvertrag erheben.

13. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher
Sprache kommunizieren wir mit Ihnen wahrend der
Laufzeit des Vertrags?

Wir teilen lhnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Ver-
tragslaufzeit verstandigen wir uns mit Ihnen in Deutsch.

14. An wen kénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden?

Bei Fragen oder Beschwerden zu lhrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermdgensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, lhnen behilflich zu sein.
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Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Inrem Anliegen oder lhrer
Beschwerde direkt bei lhrer Kundenservice-Direktion. Die Ad-
resse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben
zu Ihrem Versicherungsschein. Dariiber hinaus kénnen Sie
sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKTritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lésen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der
AachenMinchener Lebensversicherung AG
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen
oder lhre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kénnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann fir Versicherungen ist eine unabhangige
Schlichtungsstelle. Er Uberprift neutral, schnell und unbdro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir Sie als Ver-
braucher arbeitet er kostenfrei.

Sie kénnen lhre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

lhre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hier-
von unberuhrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Besondere Informationen bei
Risiko-Lebensversicherungen nach Tarif RN1

15. Welche Kosten sind in lhren jeweiligen Beitrag ein-
gerechnet und welche kénnen zusatzlich entstehen?

Die Abschlusskosten sowie die Ubrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation Ihres jeweiligen Tarifbei-
trags bzw. des von lhnen jeweils zu zahlenden Beitrags be-
reits bericksichtigt. Weitere Angaben, auch zu mdoglichen
sonstigen Kosten, enthalt Nr. 3 im Produktinformationsblatt,
das Sie vor Antragsunterzeichnung erhalten.

16. Welche Berechnungsgrundsatze und Mafstébe gel-
ten fir die Uberschussermittlung und Uberschuss-
beteiligung bei Risiko-Lebensversicherungen nach
Tarif RN1?

Der Versicherungsschutz, den wir Ihnen fir die gesamte Ver-
tragslaufzeit zusagen, erfordert von uns eine vorsichtige Ta-
rifkalkulation. Wir missen insbesondere flir eine ungiinstige
Entwicklung der versicherten Risiken und fir Kostensteige-
rungen ausreichend Vorsorge treffen. Unsere vorsichtigen
Annahmen hierzu flihren zu Uberschiissen, an denen wir Sie
und die anderen Versicherungsnehmer beteiligen.
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Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Risiko- und
dem Kostenergebnis. Die Uberschiisse sind umso gréRer, je
weniger Versicherungsfalle eintreten und je sparsamer wir
wirtschaften.

o Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsfallen zugrunde gelegt. Dadurch
wird sichergestellt, dass die vertraglichen Leistungen langfris-
tig auch dann noch erfillt werden kénnen, wenn sich die ver-
sicherten Risiken ungunstig entwickeln. Ist der Risikoverlauf
dagegen in der Realitat guinstiger als kalkuliert, entstehen Ri-
sikoUberschisse.

o Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen uber die zukiinftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kal-
kuliert, entstehen Kosteniberschisse.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer
Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung lhres Vertrags?

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktionédre ausgeschittet bzw. den
Racklagen des Unternehmens zugefiihrt. Uber die Grundséat-
ze und Malstébe fir die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehdrige Abschnitt des Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?“ der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rien fUr die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der Ka-
pitalanlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B.
Risiko-Lebensversicherungen,  Berufsunfahigkeits- sowie
Grundfahigkeits-Versicherungen und Rentenversicherungen
jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Darliber hinaus haben
wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden Gewinn-
verbande genannt. |hre Versicherung erhalt Anteile an den
Uberschiissen des in Ihrem Versicherungsschein genannten
Gewinnverbandes innerhalb der dort ebenfalls aufgefiihrten
Bestandsgruppe.

Wir teilen Inrem Vertrag zu jeder Beitragsfalligkeit Uberschus-
santeile zu und rechnen sie direkt auf lhren Beitrag an. Die
Uberschussverwendung haben wir in der Anlage zum Antrag
dargelegt. Weitere Erlauterungen zur Uberschussverwendung
kénnen Sie dem zugehodrigen Paragrafen der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen entnehmen.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir verdffentlichen die Uber-
schussanteil-Satze in unserem Geschéaftsbericht. Den Ge-
schaftsbericht kdnnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie fin-
den ihn auch auf unserer Internetseite: www.amv.de.

Die Hohe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht
garantiert.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die Bemessungsgrofen fir die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen basiert auf
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den Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) 2008 T NR bei Vereinbarung
des Nichtrauchertarifs, ansonsten 2008 T R (jeweils getrennt
nach Mannern und Frauen) fiir Versicherungen mit Uberwie-
gendem Todesfallcharakter. Als Rechnungszins werden
0,9 % p. a. angesetzt.

17. Wie hoch ist der Ruckkaufswert im Falle einer Kiin-
digung, und inwieweit ist diese Leistung bei Ver-
tragsabschluss garantiert?

Unter Nr. 11 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Vo-
raussetzungen hingewiesen, unter denen Sie lhren Vertrag
kiindigen kénnen.

Bei einer vollstandigen oder teilweisen Kindigung fallt kein
Rickkaufswert an, weil aus den Beitragen kein Deckungska-
pital gebildet wird. Aus diesem Grund ist auch eine beitrags-
freie Fortfihrung des Vertrags zu keinem Zeitpunkt moglich.

18. Welche Steuerregelungen gelten allgemein fir
Risiko-Lebensversicherungen?

Die nachstehenden Angaben uber die Steuerregelungen gel-
ten flr privat abgeschlossene Vertrdge und insoweit, als das
deutsche Steuerrecht Anwendung findet. Letzteres setzt
grundsatzlich voraus, dass der Versicherungsnehmer seinen
Wohnsitz oder gewéhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.

Bei den Ausflihrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskinfte Uber die steuerliche Be-
handlung von Beitragen oder Versicherungsleistungen durfen
lhnen auller dem zusténdigen Finanzamt nur die im Steuer-
beratungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere
Steuerberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt,
Sie steuerlich zu beraten. Fur die Richtigkeit und Vollstéandig-
keit dieser Informationen sowie fir Angaben von Vermittlern
zu steuerlichen Fragen Ubernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfihrungen entsprechen dem Stand Dezember 2018
der Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelun-
gen auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der
Laufzeit des Vertrags noch andern. Insbesondere kann sich
aus der Anderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwal-
tungsanweisungen oder auch der Rechtsprechung wahrend
der weiteren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche
Vertragsanderungen eine abweichende steuerliche Behand-
lung ergeben.

A Einkommensteuer

Risiko-Lebensversicherungen sind steuerlich beglnstigt. Die
um die Beitragsanrechnung aus der Uberschussbeteiligung
geminderten Tarifbeitrage kdnnen bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer im Rahmen der Hochstbetrage fiir Vorsor-
geaufwendungen abgezogen werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 3a in
Verbindung mit § 10 Abs. 4 EStG — Einkommensteuergesetz).
Die Versicherungsleistung einer Risiko-Lebensversicherung
ist stets einkommensteuerfrei.

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Anspriiche oder Leistungen aus Risiko-Lebensversiche-
rungen unterliegen der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer),
wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungsneh-
mers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B.
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses)
erworben werden. Erhalt der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungsleistung, ist sie weder erbschaft- noch schenkung-
steuerpflichtig.

C  Versicherungsteuer
Beitrage zu Risiko-Lebensversicherungen sind in Deutschland

nach § 4 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz von der Versiche-
rungsteuer befreit.
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Ubersicht der sonstigen Kosten

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

neben den in den maligebenden Versicherungsbedingungen zu bestimmten vertraglichen Gestaltungs-
moglichkeiten explizit aufgefuhrten Kosten stellen wir lhnen in folgenden Fallen pauschal zusatzliche
Kosten gesondert in Rechnung, sofern dies in den Versicherungsbedingungen vorgesehen oder nach
gesetzlichen Vorschriften zulassig ist:

Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen 4,00 €
Rucklaufer im Lastschriftverfahren (ab 2. Ricklaufer innerhalb von 6 Monaten) 6,40 €
Durchflihrung von Vertragsanderungen (z. B. Daueranderungen, Terminverschiebungen) 25,00 €
Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen 8,00 €
Anschriftermittlung 0,00 €
Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins 4,00 €
Versicherungsnehmerwechsel 8,00 €
Wiederinkraftsetzung 4,00 €
Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements, Fonds-Einstiegsmanagements oder 6,00 €

Fonds-Ausstiegsmanagements

Erbringung einer Kapital-Versicherungsleistung in Goldbarren anstatt eines Geldbetrags
(nur moglich, soweit die Wertentwicklung des Versicherungsvertrags vereinbarungsgemaf
an die Wertentwicklung von Gold gekoppelt war und eine Lieferung von Gold in den Ver-
tragsbedingungen als Option vorgesehen ist):

— Herstellungskosten der auszuliefernden Goldbarren

— je Goldbarren zu 500 g 16,40 €
— je Goldbarren zu 250 g 13,80 €
— je Goldbarren zu 100 g 10,70 €
— je Goldbarren zu 50 g 9,50 €
— Verpackungs- und Versandkosten der Goldbarren an eine Anschrift in Deutschland
— bei einem Goldwert bis 20.000 € 65,03 €
— bei einem Goldwert tUber 20.000 € bis 25.000 € 79,31 €
— bei einem Goldwert Uber 25.000 € bis 250.000 € 147,14 €

Bei einem héheren Goldwert erhdhen sich die Verpackungs- und Versandkosten ent-
sprechend der Anzahl der erforderlichen Teillieferungen. Bei einer Lieferung ins Aus-
land — sofern eine solche Gberhaupt moglich ist — fallen héhere Versandkosten an. Bitte
wenden Sie sich bei Bedarf hierzu direkt an uns.

Die Hohe der Kosten kann sich wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags dndern. Eine Ubersicht
Uber die jeweils aktuellen Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

Stand: Januar 2019 -17 - Kostentabelle (01.19)
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten durch die AachenMinchener Lebensversi-
cherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

AachenMinchener Lebensversicherung AG
AachenMdunchener-Platz 1

52064 Aachen

Telefon: 0241 456-0

Fax: 0241 456-4510

E-Mail: service@amv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter@amv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
aller weiteren maRgeblichen Gesetze. Dariber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft*
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fiir die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von lhnen hierbei gemachten Angaben fiir die Bearbeitung lhres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wunschen, bendtigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Leistungsfall benétigen
wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Daruber hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fir die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten
fur vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit dafiir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B.
lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir lhre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a)i. V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j)
DSGVOIi. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fiir den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

— zur Werbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie flr
Markt- und Meinungsumfragen,
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— zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fir die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V.m. Art. 6 Abs. 1 ¢c) DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darlber zuvor informieren.

Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten

Ruckversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Ruckversicherer). Dafiir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Ruickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Uber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es mdglich,
dass der Riickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstiitzt. Wir Gbermitteln
Ihre Daten an den Rickversicherer nur soweit dies fiir die Erflllung
unseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kénnen Sie von unseren Riickversicherern

— Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Miinchen
— General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Koéln

— Minchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
in Minchen, KéniginstraRe 107, 80802 Miinchen

— Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, Arabella-
stralRe 30, 81925 Miinchen

erhalten.

Vermittler/Vermogensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/\Vermdgensberaters ergibt,
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermogensberater die zum Abschluss und
zur Durchfiihrung des Vertrages benétigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
trage von einem Vermittler/Vermogensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer
Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten bendétigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. So-
weit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder
mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen lhre Da-
ten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbei-
tung, fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.
In unserer Dienstleisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen,
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils
aktuellen Version im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverar-
beitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetz-
lichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der
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von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen
nicht nur voriibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, knnen
Sie der Ubersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor
Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version
auf unserer Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz
entnehmen.

Weitere Empfanger:

Darliber hinaus kdnnen wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Gbermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erfiillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehorden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir 16schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiRig
Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, soweit
wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwéaschegesetz.
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Uber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.
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Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, kdnnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich
aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Landesbeauftragte fir Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Dusseldorf

Datenaustausch mit Ihrem fritheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. bei
Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu tUberprifen und bei Bedarf zu er-
ganzen, kénnen wir im dafir erforderlichen Umfang personenbezogene
Daten mit dem von Ihnen benannten friiheren Versicherer austauschen.

Datenubermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auRerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) ubermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes
Datenschutzniveau bestatigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
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Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. lhm gehdéren lber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstitzung sowohl
fur private Haushalte als auch flr Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschatzen, die
Leistungspflicht zu prifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kon-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erfiillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fir
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewahrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten missen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europaischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften iber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich darlber hinaus, den Grundsatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fir die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fiir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemaR Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen bertcksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Fuhrungskrafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Daruber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusatzliche Einwilli-
gungen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsatzlich sind
solche nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Ver-
arbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
— wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdérden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehdrden aufgefordert — angepasst an ihre Geschéftsab-
laufe — Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel ent-
sprechen.

(TA 15 180815) -20-

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und erganzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fiir die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fiir die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
tragen sowie zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein mussen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie moglichst allge-
meingliltig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fur die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zustandigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschaftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darlber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schaft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschliellich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhéltnis:

Versicherungsvertrag einschliellich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen Malnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschaft
verarbeitet werden,

Versicherte:
— Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieRlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

aulerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiih-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses verarbeitet,
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Geschéadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Verandern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abglei-
chen oder Verknupfen oder Einschranken der Verarbeitung sowie
Léschen oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten lber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegeniber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestiitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestiitzte Entscheidung durch
eine naturliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fir die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspruche, Werbeeinwilligung
und Sperren fir Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zustandige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben flir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine naturliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststdndig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trége vermitteln oder abschlieRen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Ill. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschaft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehort neben dem Versicherungsver-
haltnis insbesondere die Erfullung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. *Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschafts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héaltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfillung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
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zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen Priifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Prifung und
Regulierung der Anspriiche Geschadigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Priifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchfiihrung von Ruickversicherungsvertragen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fir versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekampfung oder zur Erflillung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. 2Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zuldssig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln dartiber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitat der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaR-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. €) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es fiir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. *Insbesondere
werden die Mdglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies moglich ist und der Aufwand nicht unver-
haltnismaRig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen Mal-
nahmen daflr getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstandige
Daten unverziglich berichtigt, geléscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrankt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absatzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfiir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewahrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaRnahmen unter Berlcksichtigung
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fiir die Rechte und Frei-
heiten natirlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewahrleisten. 2Dabei werden angemessene
MafRnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-
sonenbezogener Daten.

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat).

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfiigung stehen und
ordnungsgemal verarbeitet werden kénnen (Verfliigbarkeit, Belast-
barkeit).

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdénnen (Authentizitat).

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, Ubermittelt und verandert hat
(Revisionsfahigkeit).

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MalRnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
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insbesondere Verfahren zur regelmagigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen Malnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklarung der betroffenen Personen gestiitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissverstandlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.

2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten — insbe-

sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbezlgliche Einwilligung ausdriicklich abgegeben sein.

(2) 'Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gestltzt wird, werden diese
Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Friihestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklarungen bei
entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Mdglichkeit der Ver-
weigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren Folgen
informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt unbertihrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung fir die Zukunft ohne Angabe von Griinden wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden Uber die Méglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
3Maogliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklarung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklarung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfligung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung miindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverziiglich schriftlich oder in Textform zu bestétigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben uber die
Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere Art. 6
i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Einwilligung
der betroffenen Personen nach Artikel 5 und — soweit erforderlich —
aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben und verarbeitet.

2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zulassig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise fiir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(3) Daruber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegeniiber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstragers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus korperlichen oder
rechtlichen Griinden auferstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fiir diese Personen Assistance-Leistungen (z. B.
Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordination
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der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leistungsfall
auler Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil nach einem
Unfall ein Krankentransport fir eine bewusstlose Person nétig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaRgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Grundsatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) "Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG bertcksichtigt.

(2) '"Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder

zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Das gilt

insbesondere flr die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-

schadigten anlasslich einer Leistungspriifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erflllung
von Direktansprichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
fullung von gesetzlichen Meldepflichten. *Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhaltnisses erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen
dieser Personen nicht Uberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall bendtigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieRlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empfangern der personen-
bezogenen Daten,

e) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaR-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieRlich der Beschwerdemdglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehorde sowie liber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Uber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fiir einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

°Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhaltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. ?Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zulassigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben (iber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.
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(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der betroffenen Personen und nach MaRgabe
des § 213 VVG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fallen.

(3) 'Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden Uber:

a) die Identitdt des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieflich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaR-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f)DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlief3lich der Beschwerdemaoglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehorde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Giber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zuganglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fallen der Benennung von Berechtigten fiir Notfalle,
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) 'Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unméglich erweist oder die Information einen unver-
héltnismafRigen Aufwand erfordern wiirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zuganglichen Quellen
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle unverhaltnismaRig ist. 2Die Information unterbleibt
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihnrem Wesen
nach, insbesondere wegen des Ulberwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden miissen. *Dies betrifft
beispielsweise Falle in der Lebensversicherung, in denen sich der
Versicherungsnehmer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht
informiert wird.

(5) 'Ebenso unterbleibt die Information nach Malgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. j) DSGVO, wenn:

— sie die Geltendmachung, Auslbung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertragen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung Uberwiegt oder

— das Bekanntwerden der Informationen die behdrdliche Strafverfol-
gung gefahrden wiirde.

2Daher erfolgt regelméaRig keine Information Uber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widerspruchlichkeiten gemaR Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.
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(6) "In den Fallen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaRnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Prifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafir.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben lber den Zusammenhang mit bestehenden Vertragen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschaftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen Maflnahmen nach MaRgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fiir das Verfahren Verantwortlichen
gewahrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fiir den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
wahrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemal Ab-
satz 1, werden die Versicherten daruber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu hélt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen flr ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsfallen sowie deren Schadenhohe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhaltnissen, Leistungs- und Schadenfallen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaRRnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaR der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das fiir die jeweilige Statistik notwendige
MaR beschrankt wird. 2Zu diesen Malnahmen gehért die friihzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es mdg-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfiillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menslbergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsatzlich nur in anonymisierter oder — soweit fir den Statistik-
zweck erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf
die betroffenen Personen durch diese Verbéande erfolgt nicht. 3Ab-
satz 2 gilt entsprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungssta-
tistiken kénnen auch Datensatze mit personenbeziehbaren Sachan-
gaben wie z. B. Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern
oder Standortdaten von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebauden
Ubermittelt werden.

(4) 'Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies flr den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich Gberwiegen.

?Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-

rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. ®Die
Unternehmen treffen in diesen Fallen angemessene und spezifische
MaRnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
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und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsatze.
4Zu den spezifischen MaRnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedurftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,

— die Beschrankung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck mdglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. °Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kdnnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale dirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengefiihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kdnnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fiir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer personlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung
ihrer Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchs-
recht besteht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfillung einer im
offentlichen Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von
Anfragen der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht) erfor-
derlich ist.

(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Darliber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Pré-
mienermittiung einflieRen. Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MalRgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Absatzen auch fir Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fur die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in ahnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erflillung eines
Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im Rahmen
der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert erfolgen.
2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fallen gegeben:

1. Entscheidungen gegenuber Antragstellern iber den Abschluss
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2. Entscheidungen gegenlber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfalle im Rahmen eines Versicherungsverhaltnisses,

3. Entscheidungen Uber die Erfillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) "Automatisierte Entscheidungen {iber Leistungsanspriiche nach

einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegentber mitver-

sicherten Personen oder Geschadigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zuldssig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fir Heilbehandlungen beruht und das Unterneh-
men flr den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben
wird, angemessene MaRRnahmen zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens,
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auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der
Entscheidung zahlt.

(4) Daruber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
driicklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.

2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-

nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fallen des

Absatzes 3 moglich.

(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekraftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. 3Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erlau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu ermdglichen. “Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung fiir die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut geprft. "Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaRnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten fiihren, korrigiert werden kénnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungsprifung so-
wie bei der Bekampfung der missbrauchlichen Erlangung von Versi-
cherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen auf
Basis von Interessenabwagungen und festgelegten Einmeldekriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool fir die Abfrage zur Risiko-
prifung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fiir die Abfrage zur
Leistungsprufung (L-Pool). *Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhdhtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
wartigen oder kunftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Uberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. “Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelmafig von einem Uberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. Die Abwé&gung ist hin-
reichend aussagekréftig zu dokumentieren. ®Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht

an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-

cherung als ,Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht dies ohne die

Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem gefahrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behérdlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulassig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form Gber das HIS unter Angabe
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des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. °Eine Benachrich-
tigung kann in den Fallen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fir eine Entscheidung im Einzelfall. °Die Informationen
werden lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sachverhalt einer
naheren Prifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
Abrufverfahren und werden protokolliert fiir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kdnnen.

(6) "Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. 2So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten Uber Kfz- oder Gebaude-Schéden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. “Soweit der
Datenaustausch nicht gemaR Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen tiber den Datenaustausch informiert.

SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des

Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am Ende des

4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal

10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regularen Speicherzeit
geman Satz 1. 3Daten zu Antragen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geldscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widersprichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstdndige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist. *Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen bendtigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) 'Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Prifung nach Abs. 1 erfolgen. ?Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschatzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatsachlich
fur die Prifung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fiinf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben kdénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberprift werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist ein-
getreten ist. °Fir die Prifung, ob der Versicherungsnehmer bei der An-
tragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigenstandige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung eingeholt.

(5) 'Die Maglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezlglich.
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2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklarung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung fir die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. *Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung fir erforderlich halt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergadnzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

%In den Fallen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprufung nur zulassig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Uber den mdglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. “Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen uber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. ®Artikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern aufRerhalb der fiir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungsprifung und -erbringung, einschliellich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Scha-
den zwischen mehreren Versicherern uber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein liberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

(4) 'Kfz-Versicherer nutzen die bei der GDV Dienstleistungs-GmbH
gefiihrte Schadenklassendatei als Gemeinschaftseinrichtung zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch. 2Einmeldungen erfolgen,
um eine korrekte Einstufung im Schadenfreiheitsrabatt-System zu er-
moglichen. 3Das ist der Fall, wenn ein Kfz-Haftpflichtversicherungs-
vertrag gekindigt wird, diese Vorversicherung bei Vertragsschluss
nicht angegeben wird und die unbelastete Neueinstufung in die
Schadenfreiheitsklassen tarifsystemwidrig wére. “Der Kfz-Versicherer
Ubermittelt dazu den Namen und die Anschrift des Versicherungsneh-
mers, die Versicherungsscheinnummer, das amtliche Kennzeichen
des bisher versicherten Fahrzeugs, das Datum der Beendigung des
Versicherungsvertrags mit Schadenfreiheitsklasse sowie die Anzahl
der noch nicht berlicksichtigten Schaden im Meldejahr. °Die Daten
werden nur im Antragsfall abgefragt, wenn ein Versicherungsnehmer
keine Ubernahme eines Schadenfreiheitsrabatts aus dem Vorvertrag
beantragt. ®Die Kfz-Versicherer informieren die Versicherungsnehmer
bei Vertragsabschluss in den Versicherungsinformationen lber die
Schadenklassendatei und die Kontaktdaten der Gemeinschaftsein-
richtung. "Werden bei Beendigung des Versicherungsvertrages Daten
eingemeldet, benachrichtigen die Kfz-Versicherer die Versicherungs-
nehmer uber die Art der gemeldeten Daten, den Zweck der Meldung,
den Datenempfanger (Name und Sitz der Gemeinschaftseinrichtung)
und den mdglichen Abruf der Daten. ®Datenabrufe aus der Schaden-
klassendatei erfolgen in einem automatisierten Verfahren. °Sie werden
fir Revisionszwecke und stichprobenartige Berechtigungspriifungen
protokolliert. °Die in der Schadenklassendatei gespeicherten Daten
werden spatestens am Ende des 3. Jahres nach dem Vorliegen der
Voraussetzungen fiir die Einmeldung gel6scht.

Art. 17 Datentbermittlung an Ruckversicherer

(1) 'Um jederzeit zur Erflllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhaltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Ruckversiche-
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rer weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen
Fallen diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. 3Zur
ordnungsgemafRen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fur die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) '"Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) fir den Abschluss oder die Erfiillung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfiillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhaltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein iberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Riickver-
sicherungsverhaltnisses die Ubermittiung personenbezogener Daten
an Ruckversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer flhren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

b) Die Rickversicherer unterstiitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

c) Die Rickversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrage einschlieBlich der Prifung, ob und in
welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen tUber den Be-
stand der unter die Ruckversicherung fallenden Vertrage.

d) Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Riuckversicherern stichprobenartig oder in Einzelfallen
kontrolliert zur Prifung ihrer Leistungspflicht gegeniiber dem Erst-
versicherer.

(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 genann-
ten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. Statisti-
ken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 2AulRerdem
vereinbaren sie, ob der Riickversicherer eine gesetzlich erforderliche
Information an die betroffene Person selbst vornimmt oder ob das
Unternehmen die Information des Riickversicherers an die betroffene
Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung vereinbaren sie auch,
wie die Information erfolgt. “Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemal § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Rickversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhal-
ten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Riickversicherer sowie
Stellen, die fiir sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Ruckversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfillt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fur Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fiir Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-Grund-
verordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 'Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. ?Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr fir diese Zwecke
verarbeitet. 3Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaRnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fiihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Berlcksichtigung der schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) "Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
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der Datenschutzstandards auszuwahlen. 2Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. *Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zusatzlich erhobenen Daten frihest-
maoglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage maoglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in még-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum

Zweck der Durchfiihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-

arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestméglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage mdglich anonymisiert.

2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter

oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuRerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten daflir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenubermittlung an selbststandige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemalfien Durchfiihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungs-
vertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antrag-
steller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 moglichst frihzeitig,
mindestens aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer personen-
bezogenen Daten liber den bevorstehenden Datentransfer, die Iden-
titat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Wider-
spruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der Wechsel
von der betroffenen Person selbst gewiinscht ist. *Eine Information
durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information
durch das Unternehmen gleich. *Im Falle eines Widerspruchs findet
die Datenlibermittlung grundséatzlich nicht statt. °In diesem Fall wird
die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das
Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemalile
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
gefahrdet ist.

(4) '"Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern tbermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler dafiir eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollmachtigung erteilt haben, die die Da-
tenibermittlung abdeckt. 2Fir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberinrt.

VII. DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVERARBEITER,
DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaR Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lasst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingangen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens geman Art. 28

Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
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solcher Auftragnehmer ausgewahlt, der hinreichende Garantien dafir
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MalRnahmen
so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte

der betroffenen Personen gewahrleistet. 3Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maflnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) "Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. ?Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. %Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten — in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch
fur Auftragnehmer, die nur gelegentlich tatig werden. “Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. SWerden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsatzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 'Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfullung Ubermittelt und von diesen verarbeitet werden, soweit
dies flur die Zweckbestimmung des Versicherungsverhaltnisses mit
den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere maglich, wenn
Sachverstandige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls be-
auftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfiihrung der vertraglich
vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhal-
ten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleister, Haus-
haltshilfen, Schliisseldienste und ahnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht Uberwiegen. ?Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben Gibernehmen, die der Geschaftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikopriifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 8 erfilllt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Griin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Priifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwirdigen Grinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person liberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. °Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf inre
Widerspruchsmoglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlie8t mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinfte
zu erteilen, die zur Erfillung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.
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(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) "Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fallen des
Absatzes 2 zusatzlich, dass betroffene Personen, welche durch die

Ubermittiung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegenliber den betroffenen Personen das Unternehmen fir den
Ersatz des Schadens ein. °Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kén-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen fiir den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen tbertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
%Dies gilt auch fir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsatzlich bei
Erhebung uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemaR Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmalert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsan-
walte, Steuerberater und Wirtschaftsprifer im Rahmen von deren
Aufgabenerfillungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen
unberihrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemaR § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Absatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
unternehmen kann fir gemeinsame Geschéaftszwecke gemeinsame
Datenverarbeitungsverfahren nach Malgabe des Art. 26 Daten-
schutz-Grundverordnung einrichten.

(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaR der Datenschutz-Grundverordnung erflllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erflllung der Rechte der
betroffenen Personen tbernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fur die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kdnnen ihre datenschutzrechtlich begriin-
deten Rechte gegenuber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

VIIl. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kdnnen
Auskunft Gber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine grolRe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunachst Auskunft tber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu prazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgange sich ihr Verlangen bezieht.

(3) 'Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
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Person uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
inre RechtmaRigkeit tiberprifen kann. *Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhalt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch uber die Empfanger oder die Kategorien von Empfangern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 'Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem gangigen elektronischen Format zur Verfligung gestellt. *Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewinscht ist oder die Authentizi-
tat des Empfangers oder die sichere Ubermittlung nicht gewéhrleistet
werden kann. “Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
mundlich erfolgen, aber nur sofern die Identitét der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) "Durch die Auskunft dirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschaftsgeheimnisse des
Unternehmens kdnnen beriicksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden missen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefahrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaRiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden dirfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhaltnismaRigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MalRnahmen ausgeschlossen ist. °Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrankte
Daten und zugriffsgeschiitzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fallen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
genliber der betroffenen Person begriindet. *Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsachlichen oder rechtlichen
Griinde fur die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Griinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wurde.

(9) Im Falle einer Rickversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskunfte, zu denen der Rickversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Datenubertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) 'Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. ?Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antragen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhaltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhalt die Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kénnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Gbermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfiillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfiigung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wirden.
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Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrankung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtmagig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fiir die
Zwecke der Verarbeitung nicht langer bendétigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniiber denen der betroffenen Personen Uberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschrankung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wahrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
anspriichen,

¢) zum Schutz der Rechte einer anderen natirlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Griinden eines wichtigen 6ffentlichen Interesses der Europai-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschréankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b Léschung

(1) 'Personenbezogene Daten werden unverzuglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzuldssig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtraglich eingetretener Umstéande als
unzulassig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erfillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Loschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind geman Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Prifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelmaRigen Abstanden, mindestens
einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich gepruft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu I6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erfiillung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fiir die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen fir statistische Zwecke,

c) furim &ffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
anspruchen.

2Eine Léschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand
geléscht werden kdnnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. In diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfillung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden miissen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrankt.

Art. 24c Benachrichtigungen Uber Berichtigung, Einschrankung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfanger, insbesondere
Ruckversicherer und Versicherungsvertreter tber eine auf Verlangen
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der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschrankung der
Verarbeitung oder Loschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaRigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfanger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geléscht
haben muss. ®Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empfanger.

(2) Soweit die Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausfiihrung hiertiber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrankungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unberuhrt.

Art. 24d Frist

'Das Unternehmen kommt den Rechten gemaR Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln moglichst unverziglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausiibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlangert
werden, wenn dies unter Berlcksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzdgerung.

IX. EINHALTUNG UND KONROLLE

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewahrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) 'Beschaftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezogener
Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbeziiglichen Wei-
sungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet, dass
VerstoRe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ordnungs-
widrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadens-
ersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. *Verletzungen datenschutz-
rechtlicher Vorschriften durch Beschaftigte kdnnen entsprechend dem
jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschaftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) "Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, verstandlich und prazise sowie in klarer und einfacher
Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zuganglicher Form zur Verfiigung gestellt.

(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis tber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehérden auf Anforderung zu-
ganglich. *Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erfiillung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniiber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschéatzung

(1) Die Unternehmen priifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maRgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
personlicher Merkmale der betroffenen Personen stlitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegeniiber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in dhnlicher Weise erheblich beeintréchtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungsprifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungsprifung in der Krankenversicherung, zur
Risikoprifung in der Lebensversicherung oder zur Leistungspri-
fung in der Berufsunfahigkeitsversicherung oder

Ko

Verfahren zur Pramienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).
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(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschét-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Grinde dafiir werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaRnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschatzungen der Rat der Beauftragten fur den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fur den Datenschutz

(1) '"Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte flir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Gberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln. ®Das Unternehmen tragtder Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten lberwachen die Einhaltung der Daten-
schutz-Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vor-
schriften einschlieRlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte
fir den Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem
Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Verédnde-
rung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fir den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschaftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) '"Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fir den Datenschutz wenden. 2Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. ®Die fir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéaftsfilhrungen
der Unternehmen unterstiitzen die Beauftragten fiir den Datenschutz
bei der Auslbung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewahrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fir die
Aufgabenerflllung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfligung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fir das Unter-
nehmen zusténdigen Aufsichtsbehérde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen
Aufsichtsbehdrde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behdrde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfligung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstéf3en

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen Verstéf3en gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverziglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht lber die ergriffenen Mafinahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverlangerung unter Beriicksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®Die fir die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat

er sich umgehend an den Beauftragten fiir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschaftsfuhrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie méglich Abhilfe schaffen.

(3) "Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten fir den Datenschutz an die zustandige Aufsichtsbehdrde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zustandigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) 'Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmagig Ubermittelt worden oder Dritten
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unrechtmanig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverzuiglich und méglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehérde, es sei
denn, die Verletzung fiihrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu befiirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitats-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fuhrt.

(2) 'Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaRnahmen.
Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehérde die Uberprii-

fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko fir ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 2Dies erfolgt unverziglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunachst
MaRnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kiinftiger
Verletzungen ergriffen werden. “Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héaltnismaRigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Falle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
méglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) 'Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaRnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko fiir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der liberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Berlicksichtigung drohender
Schaden, gegenliber dem Geheimhaltungsinteresse iberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthalt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fiir weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaRnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaRnahmen
zur Abmilderung ihrer méglichen nachteiligen Auswirkungen.
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(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zuglich uber Vorfalle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.

(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fiir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. Bie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. “Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der h6chsten Managementebene des
Unternehmens.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden Uber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln lber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils gliltige Fassung wirksam. Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit moglich durch Erklarung gegeniiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklart, wird dies
durch die Léschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fur das Unternehmen zustandige Datenschutzbehérde und die Ver-
sicherten Uber die Riicknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsdnderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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Aachen
%/ Minchener

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung

Liste der Dienstleister

Die AachenMiinchener Lebensversicherung AG und die AachenMiinchener Versicherung AG (im folgenden AachenMiinchener genannt) arbeiten
unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschiitzter Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/

Personen) zusammen:

Unternehmen/Dienstleister

AM Gesellschaft furr betriebliche Altersversorgung mbH (AMbAV)

ATLAS Dienstleistungen fiir Vermdgensberatung GmbH

Central Krankenversicherung AG

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Europ Assistance Versicherungs-AG
Europ Assistance Services GmbH

GDV Dienstleistungs-GmbH

Generali Deutschland AG

Generali Deutschland Informatik Services GmbH
Generali Shared Services S.c.a.r.l., Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

Generali Deutschland Services GmbH

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)

informa HIS GmbH

VVS Vertriebsservice fir Vermégensberatung GmbH
Nicht zum Konzern gehérende Versicherungsunternehmen,

z. B. Allianz Lebensversicherungs-AG, AXA Lebensversicherung AG,
Wirttembergische Lebensversicherung AG

(TA 14 181115)

Ubertragene Aufgaben

— Betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische
Gutachten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungs-
ordnungen

— Dienstleistungen, z. B. Antragserfassung , Provisionsverteilung,
Abrechnung fur die Deutsche Vermdgensberatung, IT-Betreuung

— Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld

- Immobilienkredite
- Sicherungsvermdgen
- Darlehensgeschaft

— Telefonischer Kundenservice
- Assistance-Leistungen
- Schaden- und Schriftgutbearbeitung

- Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfullung
gesetzlicher Meldepflichten
- unterstltzende Tatigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Erbringung von Leistungen, u. a.

- Konzernrevision

- Recht und Datenschutzbeauftragter
- Kundenmanagement & -marketing
— Fachliche Systementwicklung

- Controlling

- Rechnungswesen

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
- Bereitstellung von Hard- und Software

- Betrieb eines Rechenzentrums

- Netzwerk-Betrieb

- Telekommunikation

- Beratung und Unterstiitzung

— Leistungsbearbeitung im Schadenfall
— Schadenmanagement

— Abwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlief3lich Scannen der Eingangs-
post

- Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstitzung beim Kundenservice

— Fihren von Branchenstatistiken

- Melden und Abrufen von Daten in das/aus dem Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) der Versicherungswirtschaft

— Vertriebsunterstltzung und Verkaufsférderung
— Konsortialgeschaft federfuhrend und nicht-federfiihrend

— im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
— im Rahmen des Versorgungsausgleichs
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Darliber hinaus arbeitet die AachenMiinchener mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschltzte
Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Stellen Tatigkeiten

Adressermittler — Berichtigung Adressbestande

Akten- und Datenvernichter — Entsorgung von Akten und Datentragern

Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und allgemeine - (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragstellung, im Leistungs- und
Gutachter/Sachverstandige, Schaden-/Auf3enregulierer, Schadenfall

Schadenregulierung - medizinische Untersuchungen

- Vor-Ort-Schadenregulierung

Assistance-Leister - Telefonischer Kundenservice
- Assistance-Leistungen
- Schaden- und Schriftgutbearbeitung

Behdrden, z. B. Gericht, Finanzamt — Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
- Abfiihrung von Kapitalertragsteuer
- Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen

Beratungsunternehmen — Unternehmensberatung

Inkasso-Unternehmen — Forderungseinzug

IT- und Telekommunikations-Unternehmen, IT-Berater — IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
- Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien - Serienbrief-Erstellung

- Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen — Kundenzufriedenheitsbefragungen
- Markt- und Meinungsforschung
- Marketingaktivitaten

Rechtsanwalte — Anwaltliche Leistungen

Reha-Dienste, Dienstleister fiir Hilfs- und Pflegeleistungen, — Assistance-Leistungen
Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister

Ubersetzer — Ubersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien — Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und bei der
Leistungsbearbeitung

Wirtschaftsprifer — Buchfiihrung

-32-
(TA 14 181115) TA 14 (04.19) / 2



	RisikoPolice SMART
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1
	Informationen für den Versicherungsnehmer zur Risiko-Lebensversicherung nach Tarif RN1 – RisikoPolice SMART
	Übersicht der sonstigen Kosten
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung Liste der Dienstleister



